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Vollziehungsverordnung zur BesoVo 12.05.06 

A. Allgemeines 
 
Art. 1 Geltungsbereich 
 
Die nachstehenden Bestimmungen regeln den Vollzug der Besol-
dungsverordnung vom 7. Dezember 2000 für sämtliche Amtsperso-
nen der Politischen Gemeinde Wasterkingen. 
 
Art. 2 Sprachform 
 
Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten für beide Geschlechter.  
 
Art. 3 Spesenersatz 
 
1Für Verpflegung und Fahrt gelten folgende Entschädigungs-
regelungen: 

Fahrkosten: Nach Möglichkeit sollen für Dienstfahrten im Kan-
ton Zürich die zwei Generalabonnements des Zür-
cher Verkehrsverbundes, die sich auf der Gemein-
deverwaltung befinden, verwendet werden. Sollte 
dies nicht möglich sein wird das Bahnbillett für die 
2. Klasse vergütet. 

 Für Fahrten mit dem Personenwagen wird pro      
Kilometer nach dem jeweils gültigen Ansatz des 
Kantons Zürich eine Entschädigung ausgerichtet. 

Verpflegung: Für die Entschädigung von auswärtigen Mahlzei-
ten, sowie bei längerer Abwesenheit für die Über-
nachtung, sind die kantonalen Richtlinien massge-
bend.  

 
2Der Gemeinderat kann generell oder individuell Spesen pauschal 
entschädigen. 
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Art. 4 Teuerungsausgleich und reale Anpassung 
 
Die Entschädigungen gemäss Anhang zu dieser Vollziehungsver-
ordnung werden nicht laufend, sondern vom Gemeinderat perio-
disch der Teuerung oder nach Bedarf real angepasst. Der Gemeinde-
rat richtet sich in der Regel nach den Bestimmungen des Kantons 
für das Staatspersonal.  
 
Art. 5 AHV-, ALV- und EO-Beiträge 
 
1Auf allen Entschädigungen in Form von Jahresbesoldungen, Ge-
meindestundenlöhnen sowie Tag- und Sitzungsgeldern erfolgt der 
Abzug der AHV-, ALV- und EO-Beiträge nach Massgabe der ent-
sprechenden Vorschriften. 
2Die gesetzlich zufallenden Gebühren (inkl. Sporteln) sind am Jah-
resende der Finanzverwaltung bekannt zu geben, damit der Abzug 
der AHV-, ALV- und EO-Beiträge erfolgen kann.  
 
Art. 6 Auszahlung der Jahresentschädigungen 
 
Die Jahresentschädigungen sind durch die Finanzverwaltung im 
Dezember auszuzahlen.  
 
 
B. Entschädigungen für Behörden, Kommissionen und  
 Funktionäre 
 
Art. 7 Entschädigungen 
 
Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verpflichtungen werden den Ge-
meindebehörden, Kommissionen und nebenamtlichen Funktionären 
die im Anhang zu dieser Vollziehungsverordnung erwähnten Ent-
schädigungen bezahlt. 
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Art. 8 Gemeinderat 
 
1Die jährliche Gesamt-Entschädigung für den Gemeinderat von      
Fr. 67'260.-- (gemäss Art. 10a der Besoldungsverordnung) wird wie 
folgt auf die einzelnen Gemeinderatsmitglieder aufgeteilt: 
 

• Grundbesoldung; pro Gemeinderatsmitglied 

• Entschädigung für Tagungen und Sitzungen; 
pauschal pro Gemeinderatsmitglied 
• Spesenentschädigung; 
pauschal pro Gemeinderatsmitglied 

Fr. 6'000.-- 

Fr. 1'500.-- 

Fr.    650.-- 
 

• Funktionszulagen: 

- Gemeindepräsident 

- Ressortpauschale für nachstehende 17 Abteilun-
gen je 

Finanzen, Liegenschaften, Hochbau, Tiefbau, 
Strassenwesen, Planung, Wasserversorgung, Kana-
lisation, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Poli-
zei/Feuerwehr/Zivilschutz/Wehrwesen, Altersfür-
sorge, Jugendfürsorge, Vormundschaftswesen, Ge-
sundheitswesen, Jugend/Freizeit/Sport, Kulturelles 

 

Fr. 9‘000.-- 

 
Fr. 1'030.-- 

 
2In den vorstehenden Ansätzen ist sämtlicher ordentlicher Ar-
beitsaufwand (inkl. Tagungen und Sitzungen) innerhalb und ausser-
halb der Gemeinde, wie Gemeinderatssitzungen, Ressortsitzungen, 
Kontrollgänge, Augenscheine, Bauabnahmen, Aktenstudium usw., 
und auch die Spesen enthalten. 
3Die Kosten für den Besuch der erforderlichen Aus- und Weiterbil-
dungskurse (Tagungsgebühren, Seminarkosten etc.) gehen vollum-
fänglich zu Lasten der Gemeinde.  
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Art. 9 Rechnungsprüfungskommission 
 
1Die jährliche Gesamt-Entschädigung für die Rechnungsprüfungs-
kommission von Fr. 6'000.-- (gemäss Art. 10b der Besoldungsver-
ordnung) wird von der Kommission in eigener Kompetenz aufge-
teilt.  
2In der vorstehenden Gesamt-Jahrespauschale ist sämtlicher ordent-
licher Arbeitsaufwand (inkl. Tagungen und Sitzungen) innerhalb 
und ausserhalb der Gemeinde, das Aktenstudium sowie die Spesen 
enthalten. 
3Die Kosten für den Besuch der erforderlichen Aus- und Weiterbil-
dungskurse (Tagungsgebühren, Seminarkosten etc.) gehen vollum-
fänglich zu Lasten der Gemeinde. 
 
Art. 10 Übrige Kommissionen 
 
Den Mitgliedern der übrigen Kommissionen (z.B. Rebkommission, 
Redaktionskommission Wasterkinger Mitteilungen etc.) wird für 
Tagungen und Sitzungen nach Art. 5 der Besoldungsverordnung ein 
Tag- oder Sitzungsgeld ausbezahlt. 
 
Art. 11 Wahlbüro 
 
Die Wahlbüromitglieder werden im Stundenlohn entschädigt. 
 
Art. 12 Gemeindeammann und Betreibungsbeamter 
 
Der Gemeindeammann und Betreibungsbeamte erhält neben den 
ihm zufallenden gesetzlichen Gebühren (inkl. Sporteln) eine Ge-
meindezulage.  
 
Art. 13 Friedensrichter 
 
Der Friedensrichter erhält nebst den ihm zufallenden gesetzlichen 
Gebühren eine Gemeindezulage. 
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Art. 14 Weitere Funktionäre 
 
Die Entschädigungen für die weiteren Funktionäre (z.B. Gemein-
deweibel, Ackerbaustellenleiter, Abwartpersonal, Brunnenmeister, 
Bestattungspersonal, Betreuer Dorfbibliothek etc.) sind im Anhang 
zu dieser Vollziehungsverordnung geregelt. 
 
Art. 15 Gemeindestundenlöhne und Entschädigungen 
 
1Die Gemeindestundenlöhne (Gemeindewerklohn usw.) und Ent-
schädigungen (z.B. Tag- und Sitzungsgelder usw.) setzt der Ge-
meinderat aufgrund der sich verändernden Verhältnisse jährlich in 
eigener Kompetenz fest (Anhang zur Vollziehungsverordnung).  
2Die Ansätze sind wenn möglich im Verhältnis zu denjenigen der 
Nachbargemeinden zu halten.  
3Die Ansätze für Fuhrleistungen (Traktoren etc.) und den Einsatz 
von Maschinen und Geräten basieren auf den jeweils aktuellen Ta-
bellen der Eidg. Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Land-
technik (FAT), Tänikon. 
 
C.  Personal 
 
Art. 16 Arbeitszeit 
 
1Die Arbeits- und Präsenzzeit des Personals wird durch den Ge-
meinderat festgelegt. 
2Das Personal kann auch ausserhalb der ordentlichen Dienstzeit und 
über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus in Anspruch genommen 
werden, wenn es der Dienst erfordert und soweit es zumutbar ist.  
 
Art. 17 Stellvertretung 
 
1Das Personal ist verpflichtet, sich in allen Fällen von Abwesenheit 
gegenseitig zu vertreten. 
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2Für Stellvertretungstätigkeit wird normalerweise keine besondere 
Entschädigung ausgerichtet. In besonderen Fällen, speziell bei län-
gerer Dauer von mehr als einem Monat und starker Mehrbelastung 
durch die Stellvertretung, entscheidet der Gemeinderat über die 
Ausrichtung einer Entschädigung. 
 
Art. 18 Weiterbildung 
 
1Der Gemeinderat fördert und unterstützt die Weiterbildung des 
Personals. 
2Das Personal kann zum Besuch von Kursen und Vorträgen ver-
pflichtet werden, wobei die Gemeinde die Kosten übernimmt. 
 
Art. 19 Mitarbeitergespräch 
 
1Der Vorgesetzte führt jährlich mit jedem Mitarbeiter mindestens 
ein Qualifikationsgespräch durch.  
2Dem Personal steht das Beschwerderecht zu. Vor Einreichung einer 
Beschwerde soll sich der Mitarbeiter mit dem Vorgesetzten persön-
lich aussprechen.  
 
Art. 20 Besoldungsauszahlung 
 
1Die Besoldungen werden monatlich ausgerichtet. 
2Der 13. Teil der Jahresbesoldung wird im Juni und Dezember je 
zur Hälfte als 13. Monatsbesoldung ausbezahlt.  
 
Art. 21 Dienstaltersgeschenk 
 
1Dem Personal werden folgende Dienstaltersgeschenke ausgerichtet: 

- Nach 5 geleisteten Dienstjahren die Hälfte der Monatsbesol-
dung 

- Nach 10 geleisteten Dienstjahren 3/4 der Monatsbesoldung 
- Nach jeweils weiteren 5 geleisteten Dienstjahren die volle 

Monatsbesoldung 
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2Das Dienstaltersgeschenk kann, sofern es die Verhältnisse erlau-
ben, in besoldeten Urlaub umgewandelt werden. 
3Steht ein Angestellter im Zeitpunkt der Fälligkeit in gekündigtem 
Verhältnis, entfällt der Anspruch. 
 
Art. 22 Feiertage 
 
1Als bezahlte Feiertage gelten die in der kantonalen Vollzugsver-
ordnung zum Personalgesetz festgelegten Feiertage sowie der 
Nachmittag des 24. Dezember.  
2An den Vortagen von Karfreitag und Auffahrt, sowie am Silvester 
wird die entsprechende Soll-Arbeitszeit um 2 Stunden reduziert. 
 
Art. 23 Besoldung bei Krankheit und Unfall 
1Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall wird die Be-
soldung während 6 Monaten voll ausgerichtet. 
2Bei Krankheit wird vom 181. - 720. Tag 90 % der Besoldung aus-
gerichtet. Bei längerer Krankheit entscheidet der Gemeinderat über 
die Höhe der Teilbesoldung unter Berücksichtigung der persönli-
chen Verhältnisse. 
3Bei Unfall wird ab dem 181. Tag mindestens die Leistung der 
SUVA bzw. einer gleichwertigen Versicherung ausbezahlt. Die 
Taggelder fallen, solange eine Besoldung ausbezahlt wird, der Ge-
meinde zu. 
 
Art. 24 Flexible Jahresarbeitszeit 
1
Einleitung: Die gleitende Arbeitszeit will den persönlichen Bedürf-

nissen und Wünschen des Personals überall dort möglichst entge-
genkommen, wo es der Betriebsablauf gestattet.  
2Beginn und Ende der Arbeitszeit, Zeitdauer der Mittagspause etc. 
können unter Beobachtung gewisser Grenzen frei gewählt werden. 
3Selbstbestimmung in der Fixierung der Arbeitszeit heisst, vermehr-
te Freiheit und Anpassung der Arbeitszeit - wenn nötig - an den vor-
aussehbaren Arbeitsanfall. 
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4Entsprechende kollegiale Zusammenarbeit, insbesondere in den 
einzelnen Abteilungen, ist nötig, damit die reibungslose Arbeitsab-
wicklung gewährleistet bleibt. 
5
Schalteröffnung: Während den Schalteröffnungszeiten ist die Prä-

senz von Gemeindeschreiber oder Steuersekretär zu gewährleisten. 
 
Art. 25 Soll-Arbeitszeit 
1Die auf der 42-Stundenwoche basierende Soll-Arbeitszeit wird je-
weils jährlich von der Gemeindekanzlei im Voraus bekannt gegeben 
(Sollzeit-Tabelle; 52 Wochen x 42 Stunden = brutto 2184 Stunden). 
2Gesetzliche und lokale Feiertage sowie andere Tage, an denen die 
Arbeit ganz oder teilweise ruht, führen zu einer Reduktion der Soll-
Arbeitszeit. 
3An Vorabenden von gesetzlichen Feiertagen (z.B. 1. Mai, 1. Au-
gust) wird die Soll-Arbeitszeit um 1 Stunde gekürzt. 
 
Art. 26 Pausen 
1Die Mittagspause muss mindestens 30 Minuten dauern, sie gilt 
nicht als Arbeitszeit. 
2Für zusätzliche Pausen können pro halben Arbeitstag höchstens    
15 Minuten auf die Arbeitszeit angerechnet werden. 
 
Art. 27 Gleitzeitsaldo 
1Grundsätzlich sollte die effektiv geleistete Arbeitszeit die monatli-
che Soll-Arbeitszeit gemäss Sollzeit-Tabelle erreichen. 
2Die Differenz bildet den Gleitzeitsaldo. 
3Der Gleitzeitsaldo ist innerhalb eines Kalenderjahres auszuglei-
chen. 
 
Art. 28 Erfassung der Arbeitszeit 
 
Die Zeiterfassung erfolgt mittels eines vom Gemeinderat anerkann-
ten Systems. 
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Art. 29 Abrechnung der Arbeitszeit 
 

1Die Abrechnung der geleisteten Arbeitszeit erfolgt jeweils monat-
lich.  
2Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, das von ihm persönlich korrekt 
ausgefüllte und unterschriebene Formular „Zeitnachweis“ bis zum 
10. Arbeitstag des folgenden Monats dem Vorgesetzten abzugeben. 
 
 
D. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
Art. 30 Anhang zur Vollziehungsverordnung 
 
Die Entschädigungen gemäss Art. 10 - 15 dieser Vollziehungsver-
ordnung (Jahrespauschalen, Zulagen, Tag- und Sitzungsgelder, 
Stundenlöhne etc.) werden vom Gemeinderat im Anhang zu dieser 
Vollziehungsverordnung verbindlich geregelt.  
 
Art. 31 Indexstand 
 
Sämtliche in dieser Verordnung genannten Zahlen basieren auf dem 
Stand des Zürcher Indexes für Konsumentenpreise per 1. Januar 
2001 (Mai 1993 = 100 Punkte). 
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Art. 32 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt nach deren rechtskräftigem Erlass durch den 
Gemeinderat auf den 1. Januar 2001 in Kraft.  
 
8195 Wasterkingen, 19. Dezember 2000 
 
     NAMENS DES GEMEINDERATES 
 
     Der Gemeindepräsident: 
 
 
 
     Heinz Blaser 
 
 
     Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
     Enrico Brandenberger 


